
Änderungsantrag Nr.
TE087 

Beantragt von
georgberlin 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §12 (1) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt in den § 12 Absatz 1 des Abschnitts A nach 2/3 die 
Wörter "der abgegebenen, gültigen Stimmen" einzufügen. Weiterhin wird 
beantragt nach "beschlossen werden." die folgende Sätze einzufügen 
"Gültige Stimmen sind Stimmen, die eindeutig eine Zustimmung oder 
eine Ablehnung erkennen lassen. Die Abstimmung dazu erfolgt durch 
geeignete Handzeichen. Bei Zweifeln an einem sicheren Ergebnis kann 
die Abstimmung durch eine geheime Wahl ausgeführt werden." 

ebenso wird beantrag, in (1) den letzten Satz (Besteht das dringende 
Erfordernis einer Satzungsänderung zwischen zwei Parteitagen, so kann 
die Satzung auch geändert werden, wenn mindestens 2/3 der Piraten 
sich mit dem Antrag/den Anträgen auf Änderung schriftlich 
einverstanden erklären.) zu streichen (Anregung Nico Ecke) 

Begründung

Aktuelle Fassung 

(1) Änderungen der Bundessatzung können nur von einem 
Bundesparteitag mit einer 2/3 Mehrheit beschlossen werden. Besteht 
das dringende Erfordernis einer Satzungsänderung zwischen zwei 
Parteitagen, so kann die Satzung auch geändert werden, wenn 
mindestens 2/3 der Piraten sich mit dem Antrag/den Anträgen auf 
Änderung schriftlich einverstanden erklären.

Neue Fassung 

(1) Änderungen der Bundessatzung können nur von einem 
Bundesparteitag durch eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen, 
gültigen Stimmen beschlossen werden. Gültige Stimmen sind Stimmen, 
die eindeutig eine Zustimmung oder eine Ablehnung erkennen lassen. 
Die Abstimmung dazu erfolgt durch geeignete Handzeichen. Bei 
Zweifeln an einem sicheren Ergebnis kann die Abstimmung durch eine 
geheime Wahl ausgeführt werden. 

Ich habe den Antrag abgeändert, um die in der Diskussion 
eingebrachten Vorsschläge zu berücksichtigen 

Der bestehende Antrag 'Präzisierung der Zweidrittelmehrheit für SÄA' 
ist reichlich kompliziert und wenig intuitiv. Mit diesem Antrag soll 
die Frage einer 2/3-Mehrheit einfach definiert werden: 

1.) nur Anwesende können abstimmen, wer weg ist, ist weg.

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Georgberlin
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung


2.) es werden nur die Stimmen gewertet, die sich eindeutig 
entscheiden; damit sind Enthaltungen möglich, ohne dass diese 
als ungewollte 'nein'-Stimmen zählen würden (auch bei einer 
schriftlichen Abstimmung, ohne dass es eine Rubrik 'Enthaltung' 
nötig wäre). Die schriftliche (=geheime) Abstimmung soll jetzt 
nur dann eintreten, wenn das Ergebnis der offenen strittig oder 
sehr knapp ist (Differenz von wenigen Stimmen pro oder contra, 
die dann Auswirkung hätten), 

Auf ein Quorum '50% der Anwesenden müssen erkennbar abstimmen', habe 
ich verzichtet, kann aber noch eingefügt werden. 

Der letzte Satz (Besteht das dringende Erfordernis einer 
Satzungsänderung ...) steht bereits so in der Satzung. Wie in der 
Diskussion steht, ist dieser möglicherweise gesetzeswidrig. Daher der 
Antrag auf Streichung 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Präzisierung der Zweidrittelmehrheit für SÄA 
Antragsfabrik/Präzisierung der Zweidrittelmehrheit für SÄA ohne 
Zustimmungsquorum 
Antragsfabrik/Streichung_von_§12(1)_Satz_2 
Antragsfabrik/Beschlussfassung 
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